
Schäden bei vermieteter
Immobilie

Der Fall:
Wer eine Wohnung oder ein
Haus vermietet, möchte meis-
tens nach Ablauf des Mietvertra-
ges sobald wie möglich wieder in
den Besitz der vermieteten Im-
mobilie kommen. Es kann aber
auch passieren, dass der Eigentü-
mer die Rücknahme der Immo-
bilie verweigert – etwa wenn der
Mieter ohne Einverständnis des
Vermieters erhebliche Umstruk-
turierungsarbeiten vorgenom-
men oder die Immobilie gar
schwer beschädigt hat und der
Vermieter von ihm verlangt, vor
der Rückgabe den ursprüngli-
chen Zustand wiederherzustel-
len oder die Schäden zu behe-
ben.

So hat es sich beispielsweise
bei einem sehr interessanten Fall
zugetragen, der kürzlich vom ita-
lienischen Kassationsgerichtshof
behandelt wurde. Dabei hatte ei-
ne Privatperson eine Immobilie
an eine öffentliche Verwaltung
vermietet, die darin eine Schule
unterbrachte. Die öffentliche Ver-
waltung hat dann – ohne Rück-
sprache mit dem Eigentümer –
einige nicht unbedeutende Um-
strukturierungsarbeiten vorneh-
men lassen. Außerdem haben
die Schüler die Räume schwer
beschmutzt und teils auch be-
schädigt. Nach Ablauf des Miet-
vertrages wollte die Verwaltung
die Immobilie zurückgeben, aber
weder die Schäden ersetzen,
noch die Umstrukturierung rück-
gängig machen.

Der Eigentümer verweigerte
daraufhin die Rücknahme der
Immobilie und verlangte, dass
der Mieter sowohl die Umstruk-
turierungsarbeiten rückgängig
machen und die Schäden behe-
ben als auch weiterhin Miete
zahlen müsse.

Wie das Gericht entschied:
Der italienische Kassationsge-
richtshof hat mit Urteil Nr.
12977/13 befunden, dass man
bei derart gelagerten Fällen eine
grundsätzliche Entscheidung fäl-
len müsse: Es sei zu prüfen, ob es
sich beim Verhalten des Mieters
um eine leichte oder eine grobe
Fahrlässigkeit handelt, ob also
nur kleinere Ausbesserungsar-

beiten vorzunehmen sind oder
aber Veränderungen oder Schä-
den eingetreten sind, die ein be-
stimmtes Ausmaß übertreffen.

Handelt es sich um kleinere
Arbeiten, muss der Mieter die
Schäden entweder selbst behe-
ben, oder der Vermieter veran-
lasst die Reparaturen und stellt
die Kosten dann dem Mieter in
Rechnung.

Anders verhält es sich aber,
wenn die Schäden außerge-
wöhnliche und kostspielige Ar-
beiten erforderlich machen, um
die Immobilie in den ursprüngli-
chen Status zurückzuversetzen.
Wenn nun der Mieter in dem Fall

seinen Verpflichtungen nicht
nachkommt und die Immobilien
nicht in ihren einstigen Zustand
zurückversetzt, kann der Vermie-
ter Schadenersatz geltend ma-
chen. Darüber hinaus ist der Ver-
mieter dazu ermächtigt, vom Ver-
mieter weiterhin die Miete zu
verlangen, bis der Mieter die in
dem Urteil festgesetzten Scha-
denersatzbeträge bezahlt hat.
Dies gilt sogar dann, wenn der
Mieter die Immobilie gar nicht
mehr innehat.
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Kosten für
Mietvertrag
Ich möchte für meine Tätig-
keit als Geometer ein Büro
mieten. Im Mietvertrag ist
vorgesehen, dass die Regis-
tersteuer voll zu meinen Las-
ten geht. Ist dies bei ge-
werblichen Mietverträgen
üblich? Kann die Register-
steuer von mir als Kosten in
Abzug gebracht werden?

Es ist nicht zulässig, dass die
Kosten für die Registrierung
des Mietvertrags ausschließ-
lich zu Lasten des Mieters ge-
hen. Gemäß dem Artikel 8
des Gesetzes 392/1978 sind
die Kosten für die Registrie-
rung von beiden Vertragspar-
teien je zur Hälfte zu tragen.
Dies gilt auch für die Vermie-
tung von Immobilien zur ge-
werblichen Nutzung. Der
Vermieter kann somit nicht
verlangen, dass von Ihnen die
Registersteuer zu 100 Prozent
getragen wird, auch wenn
dies im Mietvertrag so vorge-
sehen sein sollte. Hinsichtlich
der Einkommensbesteue-
rung können Sie die Kosten
für die Registrierung und die
mit der Nutzung des Büros
verbundenen Kosten steuer-
lich in Abzug bringen.

Pauschalsystem
Ich wende das Pauschalsys-
tem für Kleinstunternehmer
an. Im vergangenen Jahr hat
mir eine Bekannte geholfen
und mir dafür eine Honorar-
note ausgestellt. Dafür habe
ich auch eine Quellensteuer
einbezahlt. Muss ich nun,
den Vordruck 770 erstellen?

Ja, auch als Kleinstunterneh-
mer sind Sie verpflichtet, den
Vordruck 770 auszufüllen,
wenn Sie als Steuersubstitut
im abgelaufenen Jahr eine
Quellensteuer einbehalten
haben. Diese Erklärung kann
heuer bis zum 20. September
telematisch an die Einnah-
menagentur übermittelt wer-
den.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Wenn der Mieter einer Immobilie großen Schaden anrichtet und nach
Ablauf des Mietvertrages nicht mehr imstande ist, die Immobilie in den
einstigen Zustand zurückzuversetzen, kann der Vermieter laut Kassati-
onsgerichtshof einen Schadenersatz verlangen. Shutterstock
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